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Das Kantonsbürgerrecht der Frauen
ag Gestützt auf einen Antrag erhielt der BaHer Bürgerrai vom Wei-

teren Bürgerrat den Auftrag, beim Grossen Rat des Kantons Baselstadt
eine Aeraderwng .feantoHa/e» BürgerrecBie.t zu beantragen, wonach
die BaHer Bürgerinnen bei ihrer Heirat ihr angestammtes Bürgerrecht
BeiBeBa/ien können.

Der Antrag war eingereicht worden, nachdem eine A/zgeBörige zle.?

nierzighö/)/igen IReiieren Bürgerrafes infolge Heirat mit einem ausser-
kantonalen Bürger aus dem Rat austreten und auf das BaHer Bürgerrecht
nerxichten musste. Nach Ansicht des Antragsstellers besteht hier gegen-
über den Schweizerinnen, die einen Ausländer heiraten, gleichwohl je-
doch ihr Bürgerrecht beibehalten können, eine Rechtsungleichheit.

Der Basler Bürgerrat liess vom Staatsrechtler Bro/enror Dr. Max
Anhoven ein Gwiac/Aen erstellen, in dem der Rechtsgelehrte zum Schluss
kommt, dass durch ein Baniona/e.r Gesetz der Kantonsbürgerin das Recht
verliehen werden kann, bei Heirat ihr angestammtes Kantonsbürgerrecht
beizubehalten. Nach Ansicht Professor Imbodens ist es unerheblich, dass
die Verwirklichung dieses Gedankens eine Anpassung der Bügewö^-
scBe« ZiniAtaniri'erorinnng verlangt. Die Zivilstandsverordnung müsse
dem kantonalen Recht folgen; der Bundesrat ist zur Anpassung verpflich-
tet. Jedenfalls hänge der Fortbestand des kantonalen Bürgerrechtes nicht
davon ab, ob das Bürgerrecht in einem bundesrechtlich geordneten Regi-
ster verzeichnet sei.

Zürcher Regierungsrat beantragt Einführung des
Frauenstimmrechts
ZüricB: Kon.rw/ia£zi>e BratzenBe/ragwng m'cBi ztöizg.

K/ezne An/rage. Kantonsrat Heinrich Schalcher-Winterthur hat am
1. November 1965 folgende Kleine Anfrage eingereicht:

Der Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht Kantofi
Zürich hat in einer Eingabe an den Regierungsrat vom 8. Oktober 1965
vor einer Volksabstimmung über die allfällige Einführung des allgemei-
nen politischen Stimm- und Wahlrechts für die Frauen die Durchführung
einer konsultativen Frauenbefragung verlangt. In der Tat erscheint es
gegeben, vor weiterem in dieser umstrittenen Frage unter den Frauen
selbst eine konsultative Abstimmung durchzuführen, denn ihnen ein
Recht aufzuzwingen, das sie möglicherweise mehrheitlich gar nicht
wollen, wäre kaum richtig. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu?
Der Regierimgj'rßi aniworiei nüe /o/gD

Der Regierungsrat erachtet die Durchführung einer konsultativen
Frauenbefragung nicht als notwendig. Er verweist in diesem Zusammen-
hang auf die Ausführungen seiner Vorlage vom 6. Januar 1966 an den
Kantonsrat betreffend die Abänderung von Artikel 16 der Staatsver-
fassung im Sinne der Verwirklichung der politischen Gleichberechtigung
der Geschlechter.
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